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für unsere Wirtschaft bewertet; die Vorstellungen 
des ENVI-Ausschusses mit teilweise extrem kurzen 
Ausstiegsfristen überfordern aus unserer Sicht so-
wohl die Betreiber als auch das Fachhandwerk.

 Wie haben Sie darauf reagiert?
Thielmann: Wir haben bereits im Sommer 2022 
eine erste Stellungnahme zum Kommissionsentwurf  
abgegeben. Im Herbst haben wir mit einem „Brand-
brief“ viele Akteure der Branche und auch die Politik  
wachgerüttelt, in dem wir zum Ausdruck brachten, 
was auf sie und uns zukommen könnte. Dies hat zu 
einem Gespräch mit Vertretern des Bundesumwelt- 
und des Bundeswirtschaftsministeriums geführt, 
in dem wir unsere Sorgen formulieren konnten. Glei-
ches gilt für ein Treffen in Straßburg mit Mitgliedern 
des EU-Parlaments. Nach Bekanntwerden des Ent-
wurfs des ENVI-Ausschusses mit seinen möglichen 
dramatischen Auswirkungen vor allem auf den Wei-
terbetrieb von Bestandsanlagen haben wir uns er-
neut an die relevanten Ministerien, an Parlamenta-
rier in Brüssel und Berlin sowie an nationale Ver-
bände gewandt, die die Betreiber von Kälte- und 
Klimaanlagen vertreten – Bäcker, Metzger, Hotel- 
und Gastronomiegewerbe, Rechenzentren, Kran-
kenhäuser, Supermärkte usw. 

Böhrer: Und zwar mit Erfolg. Wir haben durch un-
sere Aktivitäten maßgeblich dazu beigetragen, dass 
ein drohendes Verwendungsverbot von F-Gasen für 
Wartung und Service von Bestandsanlagen ab 2024 
im EU-Parlament abgelehnt wurde. Gleiches gilt für 
ein Ersatzteilverbot für Komponenten von Kälte- 
und Klimaanlagen, die mit F-Gasen betrieben wer-
den. Auch der EU-Rat folgt unserer Argumentation. 
Leider ist jedoch davon auszugehen, dass der 
Phase-down ungefähr auch so kommen wird wie 
geplant. Dies wird zu einer Verknappung und Ver-
teuerung von F-Gasen führen. Und auch, wenn die 
Verwendung von F-Gasen für Wartungsarbeiten 
voraussichtlich  vorerst nicht grundsätzlich verboten  
wird, so ist nicht sichergestellt, dass die geringe-
ren Kältemittelmengen ausreichen werden – und 
zwar für Bestandsanlagen, für Neuanlagen, in de-
nen keine natürlichen Kältemittel eingesetzt wer-
den können, und den gewünschten Wärmepumpen-
hochlauf. Was dies für den zwingend erforder-
lichen Betrieb von Kälte-, Klima- und Wärmepum-
penanlagen vor allem bei systemkritischen Anwen-
dungen bedeuten könnte, liegt auf der Hand: 
Stillstand mit fatalen Konsequenzen, sofern im Falle 
einer Reparatur kein Kältemittel mehr verfügbar 
sein sollte.

mittelemissionen verringern. Diese Maßnahmen 
werden von der ganzen Kälte-, Klima- und Wärme-
pumpenbranche – Betreibern, Fachbetrieben, Pla-
nern, Handel, Industrie und Verbänden – grundsätz-
lich unterstützt.
  

 Mit welchen Resultaten?
Thielmann: Die Umsetzung der derzeit gültigen 
F-Gase- Verordnung kann man wirklich als Erfolg 
der ganzen Branche bezeichnen. Die Gesamtmenge 
der F-Gase (umgerechnet in so genannte CO2-Äqui-
valente), die in der EU jährlich in den Markt gebracht 
werden, ist seit 2015 um rund zwei Drittel gesun-
ken. Gleichzeitig konnte auch der Anteil der F-Gase, 
die durch Leckagen in die Atmosphäre entweichen, 
kontinuierlich reduziert werden. Für Deutschland 
wertet der VDKF dies über seine Branchensoftware 
„VDKF-LEC“ aus. Rund 240.000 Anlagen bei 
54.000 Betreibern in den verschiedensten Anwen-
dungen sind im Monitoring und die Leckagerate lag 
2022 bei nur 1,12 %. Vor fünf Jahren waren das noch 
3,2 % – die Reduzierung ist eine echte Erfolgs-
geschichte für unsere Branche! Wichtig dabei: Nur 
die Kältemittel, die aus Leckagen entweichen, tra-
gen zur Erderwärmung bei. Ein Kältemittel, das in 
der Anlage „seinen Dienst tut“, ist weder für 
Mensch, Umwelt noch die Atmosphäre ein Problem 
und wird am Ende der Lebensdauer einer Anlage 
fachgerecht entnommen und wiederverwertet.
Böhrer: Diese positiven Entwicklungen reichen der 
Europäischen Kommission jedoch nicht aus, da man 
sich in der EU inzwischen höhere Ziele gesteckt hat. 
Die Kommission hat daher im April 2022 einen No-
vellierungsvorschlag veröffentlicht, in dem der 
Phase-down deutlich beschleunigt und die Verwen-
dung von F-Gasen in weiteren Anwendungen ein-
geschränkt wird. Im Vergleich zur bisherigen 
F-Gase- Verordnung will die Kommission die zur Ver-
fügung stehende Quote an F-Gasen nächstes Jahr 
von 31 auf rund 23 % senken – 100 % entspricht der 
gemittelten Kältemittelmenge der Jahre 2009 bis 
2012. Die nächsten Schritte folgen dann 2027 von 
24 % auf 10 % und 2030 von 21 % auf 5 %. Der zu-
ständige Umweltausschuss (ENVI) im EU-Parlament 
hat den Kommissionsentwurf vor allem in Bezug 
auf die Verwendungsverbote noch einmal deutlich 
verschärft. Die Organisationen der Kältebranche – 
darunter der VDKF und die Bundesfachschule – hat-
ten bereits den Kommissionsentwurf als Bedrohung 

Was kommt auf Planer, Betreiber und den Anlagen-
bau im Zusammenhang mit den neuen EU-Reglun-
gen zu? Darüber sprach Moderne Gebäudetechnik 
mit Karl-Heinz Thielmann, Präsident des Verbands 
Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) und 
Roswitha Böhrer, Dozentin und Kältemittel-Expertin  
an der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik in 
Maintal.

 Bevor wir auf die Auswirkungen der geplanten  
Veränderungen in der F-Gase-Verordnung zu spre-
chen kommen – könnten Sie kurz erläutern, was 
in der Verordnung geregelt ist?
Böhrer: Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2015 re-
gelt die EU-Verordnung Nr. 517/2014 – im Sprach-
gebrauch F-Gase-Verordnung genannt – die zur Ver-
fügung stehende Menge an fluorierten Treibhaus-
gasen (F-Gase). F-Gase werden unter anderem als 
Kältemittel in Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-
anlagen verwendet. Sie sind in der Regel nicht 
brennbar, ungiftig, einfach zu handhaben und opti-
mal auf die jeweiligen Anwendungsbereiche abge-
stimmt. Der Nachteil dieser Stoffe ist der teilweise 
recht hohe Treibhauseffekt, der zum Tragen kommt, 
falls das Kältemittel bei Leckagen oder Havarien 
ungewollt in die Atmosphäre entweicht. Aus die-
sem Grund hat die EU beschlossen, den Einsatz von 
F-Gasen gemäß eines klar definierten Phase-downs 
kontinuierlich zu reduzieren und in gewissen An-
wendungsbereichen ganz zu untersagen. Weitere 
Forderungen, wie regelmäßige Dichtheitskontrollen  
und Sachkundeanforderungen sollten die Kälte-

Interview

Klimawandel, F-Gase und PFAS
Die Novellierung der F-Gase-Verordnung und das angestrebte PFAS-Beschränkungsverfahren innerhalb  
der REACH-Verordnung haben das Potenzial, die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche in der EU  
grundlegend zu verändern. Beide Verordnungen zielen darauf ab, die Verwendung von fluorierten Kältemitteln 
(F-Gase) einzuschränken bzw. in manchen Anwendungen gänzlich zu untersagen. 
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 Wie geht es nun mit der Novellierung der 
F-Gase- Verordnung weiter?
Thielmann: Das wird jetzt schnell gehen. Das EU-
Parlament hat seinen Entwurf am 30. März ver-
abschiedet. Und auch der EU-Rat hat bereits am 
5. April seine Vorstellungen zu Papier gebracht und 
abgesegnet. Der Vorschlag der EU-Kommission liegt  
bereits seit April 2022 vor. In Kürze wird dann im 
sogenannten Trilogverfahren zwischen ihnen ein 
Kompromiss erarbeitet. Die schwedische Rats-
präsidentschaft will diesen noch unter ihrer Führung  
bis Ende Juni abschließend beraten. Im 3. Quartal 
2023 könnte die F-Gase-Verordnung dann rechts-
kräftig werden.
 

 Was sollten Planer, Betreiber und Anlagen-
bauer jetzt beachten?
Thielmann: Wo immer es möglich ist, sollten Anla-
gen mit natürlichen, klimaneutralen Kältemitteln 
wie Propan, Kohlendioxid oder Ammoniak geplant 
und installiert werden. Eine andere Möglichkeit 
wäre der Einsatz der neu entwickelten synthetischen  
(fluorhaltigen) Kältemittel mit niedrigem Treibhaus-
effekt. Diese könnten aber durch die REACH-Ver-
ordnung ebenfalls bald vom Markt verschwinden. 
Das EU-Parlament will neue stationäre Kälteanlagen  
mit F-Gasen bereits ab 2025 grundsätzlich verbie-
ten; der EU-Rat gibt hier mehr Spielraum und lässt 
noch Neuinstallationen mit Kältemitteln mit einem 
GWP (= Treibhauspotenzial) bis 2.500 zu. In Bezug 
auf die Verwendungsverbote von F-Gasen in Klima-
anlagen und Wärmepumpen gibt es ebenfalls unter-
schiedliche Auffassungen, sowohl in Bezug auf die 
Fristen als auch die tolerierten GWP-Werte. Hier 
muss ich Ihre Leser noch um etwas Geduld bitten, 
bis wir fundierte Aussagen treffen können. Was im 
Trilog letztlich herauskommen wird, ist noch nicht 
absehbar. Betreiber sollten ihre Investitionsentschei-
dungen jedenfalls an die möglichen Vorgaben der 
F-Gase-Verordnung anpassen. Und sowohl Kälte-/
Klima-Fachbetriebe als auch Betreiber sollten ihre 
Mitarbeiter im Umgang mit brennbaren bzw. toxi-
schen Kältemitteln schulen und sich auf eine F-Gas- 
freie Kälte- und Klimawelt vorbereiten. 
Böhrer: Und das ist eine große Herausforderung für 
alle Beteiligten und eines unserer wichtigsten Argu-
mente, warum wir die Umsetzung der novellierten 
F-Gase-Verordnung so kritisch sehen: Es fehlt ein-
fach die Zeit. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an 
Fachbetrieben, die bereits Erfahrungen im Umgang 
mit natürlichen Kältemitteln gesammelt haben. Und 
niemand sollte seine Mitarbeiter ohne das erforder-
liche Know-how an Anlagen mit brennbaren (Propan ), 
toxischen (Ammoniak) oder Hochdruck-Kältemitteln  
(Kohlendioxid) arbeiten lassen. Es dauert einfach seine 
Zeit, bis wir alle Fachbetriebe  entsprechend ge-
schult haben. Wir haben zwar hervorragende Schu-
lungsstätten in Deutschland, wir bilden die Branche  
seit Jahren mit Hochdruck im Umgang mit natür-
lichen Kältemitteln fort, aber auch bei uns sind die 
Kapazitäten begrenzt und nicht beliebig ausbaubar.

 Sie sprachen die REACH-Verordnung an. Was 
verbirgt sich dahinter? 
Thielmann: Die REACH-Verordnung ist die Europä-
ische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe. Innerhalb der REACH-Verordnung wird ein 
Beschränkungsverfahren der PFAS-Stoffgruppe an-
gestrebt. Hierzu läuft derzeit das von der ECHA 
(Europäische  Chemikalienagentur) koordinierte 
Konsultationsverfahren, an dem wir uns auch be-
teiligen werden. PFAS sind per- und polyfluorierte 
Alkylsubstanzen. Schätzungen zufolge gibt es über 
10.000 verschiedene PFAS-Stoffe, die in zahllosen 
Produkten zum Einsatz kommen – vom Kleber über 
Feuerlöschschäume bis zum Skiwachs, von Kosme-
tika bis zum Kochgeschirr. 
Bis auf wenige Ausnahmen zählen auch die meisten  
fluorierten Kältemittel zur PFAS-Stoffgruppe. Als 
problematisch wird bei diesen Stoffen betrachtet, 
dass bei ihrer photochemischen Zersetzung in der 
Atmosphäre das Abbauprodukt Trifluoressigsäure 
(TFA) bzw. Trifluoracetat entsteht. TFA reichert sich 
im Erdreich und in Gewässern an und gilt somit als 
persistent. Der Eintrag in die Umwelt sollte daher 
möglichst vermieden werden. Die tatsäch lichen Um-
weltauswirkungen von TFA werden zwar noch unter-
schiedlich bewertet, aber die ECHA will die gesamte 
PFAS-Stoffgruppe auf einen Schlag vom Markt neh-
men. Dadurch sind dann auch die  F-Gase  betroffen . 
In den USA und auch in Groß britannien sollen PFAS 
ebenfalls vom Markt verschwinden, die Gruppe der 
F-Gase wird dabei allerdings anders bewertet als 
in der EU. Offensichtlich ist also auch die Chemie 
Ansichtssache und politisch unterschiedlich deut-
bar. 
Böhrer: Die Kälteorganisationen werden jedenfalls 
versuchen, im Rahmen des Konsultationsverfah-
rens für bestimmte Bereiche Ausnahmeregelungen 
zu erwirken – schließlich gibt es etliche Anwendun-
gen in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentech-
nik, bei denen natürliche Kältemittel nicht ohne Wei-
teres eingesetzt werden können. Das gleiche Argu-
ment gilt übrigens auch für die F-Gase-Verordnung. 
Bis September 2023 können sich alle am Konsulta-
tionsverfahren beteiligen. Danach werden zwei 
ECHA-Fachausschüsse darüber beraten und der 
EU-Kommission einen Vorschlag unterbreiten. Die 
neue REACH-Verordnung könnte laut Zeitplan 2025 
in Kraft treten. Mit einer Übergangszeit von nur 
18 Monaten wäre danach der Einsatz von PFAS – 
und damit auch von F-Gasen – in der EU in den aller-
meisten Fällen verboten. Für Wartung und Service 
von Kälte- und Klimaanlagen im Bestand gibt es für 
die Verwendung von F-Gasen, die unter die REACH-
Verordnung fallen, also fast alle, noch zwölf Jahre 
Gnadenfrist. Neben der Novellierung der F-Gase-
Verordnung könnte also auch durch die REACH-Ver-
ordnung der Einsatz von fluorierten Kältemitteln 
künftig erschwert bzw. unmöglich werden.  
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